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Sonderaufwendungen im Rahmen des SGB VIII für vollstationäre Hilfen  
Barbeträge ab 01.07.2011 – Fortschreibung der Ziffer 2  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in der Anlage erhalten Sie die vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg neu erlassene Verwaltungs-
vorschrift über die Barbeträge für Heimbewohner nach dem SGB XII und dem 
SGB VIII. Die ursprüngliche Verwaltungsvorschrift vom 06. Juni 2008, geändert 
durch Verwaltungsvorschrift vom 02. Juni 2009 wird zum 30. Juni 2011 außer 
Kraft treten. Inhaltliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.  
 
Der Barbetrag für junge Volljährige hat sich bereits aufgrund der Neufestsetzung 
der Regelsätze zum 01. Januar 2011 auf 98,28 Euro erhöht (vgl. KVJS -
Rundschreiben Dez. 4-04/2011 vom 15. April 2011).  
Die Barbeträge für Minderjährige gelten in unveränderter Höhe weiter.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Roland Kaiser 
 
2 Anlagen 


